
 
 

 

FÜR DIE ERÖFFNUNG EINER ERBSCHAFTSAKTE EINZUREICHENDE 

DOKUMENTE ( Fassung vom 11.07.2023) 

 

- Sterbeurkunde der verstorbenen Person 

- Stammbuch der verstorbenen Person 

- Personenstandsdatenblatt für den Verstorbenen und die Erben (siehe unten) 

- internationale Geburts- und Heiratsurkunden aller Erben 

- Stand der Verstorbene unter Betreuung, (Vormundschaft bei Kindern), Pflegschaft oder war 

er überschuldet? 

- bezog der Verstorbene Unterstützung vom Département ? 

- hat der Verstorbene ein Testament abgefasst? eine Schenkung unter Ehegatten 

vorgenommen, falls er verheiratet war? 

- Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2 des Kraftfahrzeugs/ der Kraftfahrzeuge (oder carte 

grise, bei in Frankreich regestriertem Auto) 

- Name und Adresse der Banken, bei denen der Verstorbene seine Bankkonten hatte (und, 

soweit möglich, die Kontonummern der Konten) 

- Hatte der Verstorbene Lebensversicherungen abgeschlossen? Oder 

Bestattungsvereinbarungen? 

- hatte der Verstorbene ein Schließfach bei der Bank? 

- Liste und Adresse der Immobilien des Verstorbenen (Haus, Grundstück, Wohnung) 

- Hat der Verstorbene zu Lebzeiten Schenkungen gemacht? Wurden diese bei der 

Steuererklärung angegeben? 
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